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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt folgende Um- und Neubesetzungen: 
 
1. Familien- und Sozialausschuss 
 

stellv. sachkundiger Bürger 
bisher:  Klaus-Dieter Grosch  neu: Jens Fickermann 
 

 
2. Behindertenbeirat 
 

beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 GO NRW 
 
ordentliches Mitglied    stellv. Mitglied 
Dr. Hans-Theodor Saur   Dr. Günter Rothmann 
 
 

3. Gleichstellungsbeirat 
 

beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 GO NRW 
 
ordentliches Mitglied    stellv. Mitglied 
Marion Raspotnig    Ursula Oertel 
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4. Schul- und Sportausschuss 
 

beratendes Mitglied gem. § 12 Abs. 2 Schulverwaltungsgesetz 
 

ordentliches Mitglied  stellv. Mitglied 
 
ev. Kirche: Pfarrer    Pfarrer 
  Hans-Martin Böcker  Dietmar Hoppe 
 
kath. Kirche: Pfarrer    N.N. 
  Ulrich May 

 
 
 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Herr Klaus-Dieter Grosch hat auf sein Mandat als stellvertretender sachkundiger Bürger  
im Familien- und Sozialausschuss verzichtet. Gemäß § 50 Abs. 3 GO NRW hat das 
Vorschlagsrecht für die Wiederbesetzung von frei gewordenen Ausschusssitzen die  
Fraktion oder Gruppe, welcher das ausgeschiedene Mitglied bei der Wahl angehörte.  
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN beantragt daher die Nachbesetzung.  
 
Nach § 58 Abs. 1 Satz 7 GO NRW sind Fraktionen, die in einem Ausschuss nicht vertreten 
sind, berechtigt, für diesen Ausschuss ein Ratsmitglied oder einen sachkundigen Bürger zu 
benennen. Die F.D.P.-Fraktion hat von diesem Recht Gebrauch gemacht und für den 
Behinderten- sowie den Gleichstellungsbeirat sachkundige Bürger benannt, die durch den 
Rat zum Mitglied mit beratender Stimme zu bestellen sind.  
 
Durch Artikel 15 des Zweiten Modernisierungsgesetzes vom 09.05.2000 wurde das Schul-
verwaltungsgesetz geändert. Die Änderung ist am 01.01.2001 in Kraft getreten. Danach ist 
gem. § 12 Abs. 2 SchVG je ein von der katholischen und evangelischen Kirche benannter 
Geistlicher oder anderer Vertreter als ständiges Mitglied mit beratender Stimme zu berufen. 
Von den Kirchengemeinden wurden die unter Ziff. 4 des Beschlussvorschlages aufgeführten 
Vertreter benannt. Die Mitwirkung der benannten Vertreter beschränkt sich laut § 12 Abs. 4 
SchVG auf Gegenstände des Schulausschusses.  
 
Für die Nachbesetzung zu Ziff. 1 des Beschlussvorschlages findet gem. § 50 Abs. 3 Satz 5 
GO NRW das Wahlverfahren nach § 50 Abs. 2 GO NRW Anwendung. Die Bestellung der 
Mitglieder mit beratender Stimme erfolgt ebenfalls durch Wahlbeschluss gem. § 50 Abs. 2. 
Danach ist die vorgeschlagene Person gewählt, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
erhalten hat.  
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